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stimmung der technischen Anlagen und Einrichtungen mit den öffentlich-
rechtlichen Anforderungen im Sinn von §§ 1 und 2 SPrüfV. 2 Werden fest-
gestellte Mängel nicht in der von den Prüfsachverständigen festgelegten Frist
beseitigt, haben sie die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

Sechster Teil. Prüfsachverständige für den Erd- und Grundbau

§ 251) Besondere Voraussetzungen. (1) 1 Als Prüfsachverständige für den
Erd- und Grundbau werden nur Personen anerkannt, die
1. als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geotechnik oder

eines Studiengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an
einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer aus-
ländischen Hochschule abgeschlossen haben,

2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens drei Jahre im Erd- und
Grundbau mit der Anfertigung oder Beurteilung von Standsicherheitsnach-
weisen betraut gewesen sind,

3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau verfügen,
4. weder selbst noch ihre Mitarbeiter noch Angehörige des Zusammenschlusses

nach § 4 Satz 2 Nr. 2 an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an
einem Bohrunternehmen beteiligt sind.

2 Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 Nr. 3 ist durch
ein Fachgutachten eines Beirats, der bei einer vom Staatsministerium bestimm-
ten Stelle gebildet ist, zu erbringen. 3 Über das Vorliegen der Zulassungsvoraus-
setzung nach Satz 1 Nr. 4 hat der Bewerber eine besondere Erklärung abzuge-
ben.

(2) Abweichend von § 4 Satz 1 Nr. 3 müssen Prüfsachverständige für den
Erd- und Grundbau nicht eigenverantwortlich tätig sein, wenn sie in fachlicher
Hinsicht für ihre Tätigkeit allein verantwortlich sind und Weisungen nicht
unterliegen.

§ 262) Verfahren. 1 Dem Beirat ist ein Verzeichnis aller innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Jahren vor Antragstellung erstellten Baugrundgutachten vor-
zulegen, von denen mindestens zehn Gutachten, wovon zwei wiederum ge-
sondert vorzulegen sind, die Bewältigung überdurchschnittlicher Aufgaben
zeigen müssen. 2 Der Beirat erstellt ein Fachgutachten über die Anerkennungs-
voraussetzungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. 3 § 12 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3
gelten entsprechend.

§ 273) Aufgabenerledigung. 1 Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau
bescheinigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben über den Bau-
grund hinsichtlich Stoffbestand, Struktur und geologischer Einflüsse, dessen
Tragfähigkeit und die getroffenen Annahmen zur Gründung oder Einbettung
der baulichen Anlage. 2 § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

1) § 25 Abs. 1 Satz 2 neu gef. mWv 1.11.2009 durch V v. 22.10.2009 (GVBl. S. 542); Abs. 1 Satz 2
geänd. mWv 30.8.2014 durch V v. 22.7.2014 (GVBl. S. 286).

2) § 26 neu gef. mWv 1.11.2009 durch V v. 22.10.2009 (GVBl. S. 542).
3) § 27 Satz 2 geänd. mWv 1.1.2012 durch V v. 11.12.2011 (GVBl. S. 720).

Prüfsachverständigenverordnung §§ 25–27 PrüfVBau 9
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Siebter Teil. Vergütung

Erster Abschnitt. Vergütung für die Prüfämter, Prüfingenieure und
Prüfsachverständigen für Standsicherheit

§ 28 Allgemeines. (1) 1 Die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen für
Standsicherheit erhalten für ihre Leistungen eine Vergütung. 2 Die Vergütung
besteht
1. bei den Prüfingenieuren aus der Gebühr,
2. bei den Prüfsachverständigen aus dem Honorar
sowie den notwendigen Auslagen.

(2) 1 Die Gebühr und das Honorar richten sich nach den anrechenbaren
Bauwerten (§ 29 Abs. 1 und 2) und der Bauwerksklasse (§ 29 Abs. 4), soweit
die Leistungen nicht nach dem Zeitaufwand (§ 31 Abs. 5) zu vergüten sind; der
zeitliche Prüfaufwand ist für jeden Auftrag festzuhalten. 2 Für die Bestimmung
der anrechenbaren Bauwerte ist Anlage 1 in der zum Zeitpunkt der Erteilung
des Prüf- oder Bescheinigungsauftrags geltenden Fassung, für die Berechnung
der Gebühr oder des Honorars Anlage 3 in der zum Zeitpunkt der abschlie-
ßenden Leistungserbringung geltenden Fassung maßgeblich.

(3) Wird die Prüfung aus Gründen abgebrochen, die vom Prüfingenieur
oder vom Prüfsachverständigen für Standsicherheit nicht zu vertreten sind, so
wird die Prüfung entsprechend der anteilig erbrachten Leistung vergütet.

(4) Schuldner der Vergütung ist, wer die Prüfung in Auftrag gegeben hat.
(5) Ein Nachlass auf die Gebühr und das Honorar ist unzulässig.

§ 291) Anrechenbare Bauwerte und Bauwerksklassen. (1) 1 Für die in
Anlage 1 aufgeführten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren Bauwerte aus
dem Brutto-Rauminhalt der baulichen Anlage, vervielfältigt mit dem jeweils
angegebenen Wert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, zu berechnen. 2 Die
anrechenbaren Bauwerte in Anlage 1 basieren auf der Indexzahl 1,000 für das
Jahr 2005. 3 Für die folgenden Jahre sind die dort angegebenen anrechenbaren
Bauwerte jährlich mit einer Indexzahl zu vervielfältigen, die sich aus dem
arithmetischen Mittel der vom Statistischen Bundesamt ermittelten jährlichen
Baupreisindizes für Bauleistungen am Bauwerk für den Neubau von Wohn-
gebäuden, Bürogebäuden und gewerblichen Betriebsgebäuden errechnet; maß-
geblich sind die jeweiligen Baupreisindizes des Vorjahres ohne Umsatzsteuer.
4 Die fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte gelten jeweils ab dem 1. Juni
jeden Jahres.

(2) 1 Für die nicht in der Anlage 1 aufgeführten baulichen Anlagen sind die
anrechenbaren Bauwerte die Kosten nach § 48 Abs. 1 bis 3 der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). 2 Zu den anrechenbaren
Bauwerten zählen auch die nicht in den Kosten nach Satz 1 enthaltenen Kosten
für Bauteile, für die ein Standsicherheitsnachweis geprüft werden muss, aus-
genommen die Kosten für Außenwandbekleidungen und für Fassaden. 3 Bei
Umbauten sind auch die Kosten für Abbrucharbeiten anrechenbar. 4 Nicht
anrechenbar sind die auf die Kosten nach den Sätzen 1 bis 3 entfallende

1) § 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 geänd. mWv 1.11.2009 durch V v. 22.10.2009
(GVBl. S. 542); Abs. 1 Sätze 3 und 4 neu gef. mWv 1.1.2012 durch V v. 11.12.2011 (GVBl. S. 720).

9 PrüfVBau §§ 28, 29 Prüfsachverständigenverordnung
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Umsatzsteuer und die in § 48 Abs. 4 HOAI genannten Kosten. 5 Bei der
Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte ist von den Kosten der Kostenberech-
nung auszugehen, die ortsüblich im Zeitpunkt der Auftragserteilung für die
Herstellung der baulichen Anlagen erforderlich sind. 6 Einsparungen durch
Eigenleistungen oder Vergünstigungen sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle tausend Euro auf-
zurunden.

(4) 1 Die zu prüfenden baulichen Anlagen werden entsprechend ihrem stati-
schen und konstruktiven Schwierigkeitsgrad in fünf Bauwerksklassen nach
Anlage 2 eingeteilt. 2 Besteht eine bauliche Anlage aus Bauteilen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist sie entsprechend dem überwiegenden
Leistungsumfang einzustufen.

(5) Mit dem Prüfauftrag teilt die untere Bauaufsichtsbehörde dem Prüfinge-
nieur die anrechenbaren Bauwerte, die für die Gebührenberechnung anzuwen-
dende Bauwerksklasse und etwaige Zuschläge mit.

§ 30 Berechnungsart der Vergütung. (1) 1 Die Grundgebühr und das
Grundhonorar errechnen sich in Abhängigkeit von den anrechenbaren Bau-
werten (§ 29 Abs. 1 und 2) und der Bauwerksklasse (§ 29 Abs. 4) nach
Maßgabe der Gebühren- und Honorartafel nach Anlage 3. 2 Für Zwischen-
werte der anrechenbaren Bauwerte sind die Grundgebühr und das Grund-
honorar durch geradlinige Interpolation zu ermitteln.

(2) 1 Umfasst ein Prüfauftrag mehrere in statisch-konstruktiver Hinsicht un-
terschiedliche bauliche Anlagen, so sind die Gebühr und das Honorar für jede
einzelne bauliche Anlage getrennt zu ermitteln. 2 Gehören bauliche Anlagen
jedoch der gleichen Bauwerksklasse an, so sind, wenn sie auch im Übrigen in
statisch-konstruktiver Hinsicht weitgehend vergleichbar sind und die Bauvor-
lagen gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden, die anrechenbaren Bauwerte
dieser baulichen Anlagen zusammenzufassen; die Gebühr und das Honorar sind
danach wie für eine einzige bauliche Anlage zu ermitteln. 3 Abs. 3 und 4
bleiben unberührt.

(3) 1 Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauliche Anlagen mit gleichen Standsi-
cherheitsnachweisen einschließlich gleichen Nachweisen der Feuerwiderstands-
fähigkeit der tragenden Bauteile, so ermäßigen sich die Gebühren und die
Honorare nach § 31 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 sowie nach Abs. 2 und 3 für die zweite
und jede weitere bauliche Anlage auf ein Zehntel. 2 Für Abweichungen in
einzelnen baulichen Anlagen mit zusätzlichen rechnerischen Nachweisen und
zugehörigen Konstruktionszeichnungen ist die Gebühr nach § 31 Abs. 5 zu
berechnen.

(4) 1 Besteht eine bauliche Anlage aus gleichartigen durch Dehnfugen unter-
teilten Abschnitten, für welche zumindest derselbe rechnerische Standsicher-
heitsnachweis und dieselben Nachweise der Feuerwiderstandsfähigkeit der tra-
genden Bauteile gelten sollen, so ermäßigen sich die Gebühr und das Honorar
nach § 31 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 sowie Abs. 2 und 3 für den zweiten und jeden
weiteren gleichartigen Abschnitt auf die Hälfte. 2 Das gilt nicht, wenn nur
Deckenfelder, Stützenzüge oder Binder in einer baulichen Anlage gleich sind.

(5) Bauhilfskonstruktionen, ausgenommen Baugrubensicherungen, ohne di-
rekte Verbindung zum oder Abhängigkeit vom Bauwerk oder ohne direkte
Verbindung zu oder Abhängigkeit von neu zu erstellenden Bauteilen, für die

Prüfsachverständigenverordnung § 30 PrüfVBau 9
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Standsicherheitsnachweise zu prüfen sind, gelten als gesonderte bauliche Anla-
gen.

(6) 1 Fahrtkosten für notwendige Reisen, die über den Umkreis von 15 km
vom Geschäftssitz des Prüfingenieurs oder des Prüfsachverständigen für Standsi-
cherheit hinausgehen, können in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze
in Ansatz gebracht werden. 2 Fahrt- und Wartezeiten sind nach dem Zeitauf-
wand (§ 31 Abs. 5) zu ersetzen. 3 Sonstige Auslagen werden nur erstattet, wenn
dies bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden ist.

§ 311) Höhe der Vergütung. (1) Der Prüfingenieur und der Prüfsachver-
ständige für Standsicherheit erhalten:
1. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der Standsicherheit

die Grundgebühr oder das Grundhonorar nach Anlage 3,
2. für die Prüfung der zugehörigen Konstruktionszeichnungen in statisch-kon-

struktiver Hinsicht
die Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1,

3. für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteilbaus sowie Werkstattzeich-
nungen des Metall- und Ingenieurholzbaus
je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag zur Gebühr oder zum
Honorar nach Nr. 2 bis zur Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach
Nr. 1,

4. für die Prüfung
a) des Nachweises der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile

ein Zwanzigstel der Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1, höchstens
jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden
Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1,

b) der Konstruktionszeichnungen auf Übereinstimmung mit dem Nachweis
bzw. auf Einhaltung weiterer Forderungen nach lfd. Nr. 3.1 der Liste der
Technischen Baubestimmungen, falls eine Feuerwiderstandsfähigkeit hö-
her als feuerhemmend zu berücksichtigen ist,
ein Zehntel der Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1, höchstens jedoch
je ein Zehntel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr oder
des Honorars nach Nr. 1,

5. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise für bauliche Anlagen der Bau-
werksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), wenn diese nur durch besondere elektro-
nische Vergleichsrechnungen an komplexen räumlichen Tragsystemen (Un-
tersuchung am Gesamtsystem) geprüft werden können,
je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag bis zu drei Vierteln der
Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1,

6. für die Prüfung einer Lastvorberechnung
zusätzlich bis zu ein Viertel der Gebühr oder des Honorars nach Nr. 1,

7. für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen infolge von Änderun-
gen oder Fehlern bei einem Umfang der Nachträge von mehr als einem
Zwanzigstel
eine Gebühr oder ein Honorar je nach dem zusätzlichen Aufwand, in der
Regel eine Gebühr oder ein Honorar nach den Nrn. 1, 2, 3, 4 oder Nr. 6

1) § 31 Abs. 5 Satz 5 aufgeh., bish. Satz 6 wird Satz 5 mWv 1.1.2012 durch V v. 11.12.2011 (GVBl.
S. 720).

9 PrüfVBau § 31 Prüfsachverständigenverordnung
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vervielfacht mit dem Verhältnis des Umfangs der Nachträge zum ursprüng-
lichen Umfang, höchstens jedoch jeweils die Gebühren oder die Honorare
nach den Nrn. 1, 2, 3, 4 oder Nr. 6.

(2) Für die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen bei Nutzungsänderun-
gen, Umbauten und Aufstockungen wird je nach dem zusätzlichen Aufwand
ein Zuschlag bis zur Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach Abs. 1 Nrn. 1
und 2 vergütet.

(3) Werden Teile des rechnerischen Nachweises der Standsicherheit in grö-
ßeren Zeitabständen vorgelegt und wird dadurch der Prüfaufwand erheblich
erhöht, wird ein Zuschlag bis zur Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach
Abs. 1 Nr. 1 vergütet.

(4) In besonderen Fällen können, wenn die Gebühren oder die Honorare
nach Abs. 1 bis 3 in einem groben Missverhältnis zum Aufwand für die
Leistung stehen, abweichend davon höhere oder niedrigere Gebühren oder
Honorare berechnet werden, die den besonderen Schwierigkeitsgrad oder den
veränderten Umfang einer Leistung berücksichtigen.

(5) 1 Nach Zeitaufwand werden vergütet
1. Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche

Anlagen oder Bauteile zum Gegenstand haben oder bei denen die über die
anrechenbaren Bauwerte nach § 29 Abs. 1 und 2 ermittelten Gebühren oder
Honorare in einem groben Missverhältnis zum Aufwand stehen,

2. die Prüfung von Nachweisen der Standsicherheit von Außenwandbekleidun-
gen und Fassaden, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss,

3. die Prüfung von besonderen rechnerischen Nachweisen für die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile,

4. die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, Militärlast-
klassen, Bergschädensicherung, Bauzustände und Baugrubensicherung,

5. die Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht,
6. sonstige Leistungen, die in den Nrn. 1 bis 5 und in Abs. 1 bis 4 nicht

aufgeführt sind.
2 Bei der Berechnung der Gebühr und des Honorars ist die Zeit anzusetzen, die
üblicherweise von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird.
3 Für jede Arbeitsstunde wird ein Betrag von 1,847 v.H. des Monatsgrund-
gehalts eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe A 15
berechnet. 4 Der Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. 5 In dem Stundensatz ist
die Umsatzsteuer enthalten.

(6) Als Mindestgebühr und als Mindesthonorar für eine Prüfung wird der
zweifache Stundensatz nach Abs. 5 vergütet.

§ 32 Abrechnungsstelle. Die Prüfsachverständigen für Standsicherheit sol-
len sich zur einheitlichen Vertragsgestaltung und zur Abrechnung ihrer Hono-
rare der Bewertungs- und Verrechnungsstelle der Prüfsachverständigen für
Bayern GmbH an der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau bedienen.

§ 33 Vergütung der Prüfämter. (1) Die Prüfämter erhalten eine Vergütung
nach Maßgabe der §§ 28 bis 31 sowie nach den folgenden Vorschriften.

Prüfsachverständigenverordnung §§ 32, 33 PrüfVBau 9
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(2) Für die Typenprüfung (§ 15) einschließlich der Prüfung von Bemessungs-
tabellen und für die Verlängerung der Geltungsdauer von Typenprüfungen ist
das Zweifache der nach dem Zeitaufwand ermittelten Gebühr zu erheben.

§ 34 Umsatzsteuer, Fälligkeit. (1) 1 Mit der Gebühr für den Prüfingenieur
für Standsicherheit ist die Umsatzsteuer abgegolten. 2 Der Prüfsachverständige
für Standsicherheit hat die in seinem Honorar enthaltene Umsatzsteuer in
seiner Rechnung gesondert auszuweisen, sofern sie nicht nach § 19 Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt.

(2) 1 Die Gebühr und das Honorar werden mit Eingang der Rechnung fällig.
2 Bis zur Schlussabrechnung kann eine Berichtigung der anrechenbaren Bau-
werte, der Bauwerksklasse und der Zuschläge verlangt oder ein besonderer Fall
(§ 31 Abs. 4) geltend gemacht werden.

Zweiter Abschnitt. Vergütung für die Prüfsachverständigen für
Brandschutz, für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen und

Einrichtungen sowie für Erd- und Grundbau
§ 351) Vergütung für die Prüfsachverständigen für Brandschutz, für
die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie
für Erd- und Grundbau. (1) 1 Die Prüfsachverständigen für Brandschutz, für
die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie für Erd-
und Grundbau erhalten für ihre Tätigkeit ein Honorar und die notwendigen
Auslagen. 2 Das Honorar wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. 3 Bei der
Berechnung des Honorars ist die Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Ver-
hältnissen von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. 4 § 28
Abs. 1, 3 bis 5, § 30 Abs. 6, § 31 Abs. 5 Sätze 2 bis 5, § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
Satz 1 sowie § 37 Abs. 2 gelten entsprechend.

(2) Als Mindesthonorar gilt der zweifache Stundensatz nach § 31 Abs. 5
Sätze 2 bis 5.

Dritter Abschnitt. Vergütung für die Prüfsachverständigen für
Vermessung im Bauwesen

§ 362) Vergütung für die Prüfsachverständigen für Vermessung im
Bauwesen. Die Prüfsachverständigen für Vermessung im Bauwesen erhalten
für ihre Tätigkeit eine Vergütung auf der Grundlage von Nr. 1.5 der Anlage 1
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. August 2009 (BGBl I S. 2732).

Achter Teil. Ordnungswidrigkeiten

§ 373) Ordnungswidrigkeiten. (1) Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bay-
BO4) kann mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt werden, wer
entgegen § 8 die Bezeichnung Prüfingenieur oder Prüfsachverständiger führt.

1) § 35 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 geänd. mWv 1.1.2013 durch V v. 7.12.2012 (GVBl. S. 732).
2) § 36 geänd. mWv 1.11.2009 durch V v. 22.10.2009 (GVBl. S. 542).
3) § 37 Abs. 3 aufgeh. mWv 20.11.2009 durch V v. 27.10.2009 (GVBl. S. 552).
4) Nr. 1.

9 PrüfVBau §§ 34–37 Prüfsachverständigenverordnung
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(2) Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro belegt werden, wer entgegen § 28 Abs. 5 einen
Nachlass auf das Honorar gewährt.

Neunter Teil. Schlussvorschriften

§ 381) Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften.
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des

31. Dezember 2028 außer Kraft.
(2) Nach der Verordnung über die verantwortlichen Sachverständigen im

Bauwesen (SachverständigenverordnungBau – SVBau) vom 24. September
2001 (GVBl S. 578, BayRS 2132-1-10-I) anerkannte verantwortliche Sach-
verständige für die Fachbereiche Standsicherheit, vorbeugender Brandschutz,
Vermessung im Bauwesen, sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
sowie Erd- und Grundbau gelten als Prüfsachverständige im Sinn dieser Ver-
ordnung für die entsprechenden Fachbereiche.

Anlage 12)
(zu § 29 Abs. 1 Satz 1 PrüfVBau)

Tabelle der durchschnittlichen anrechenbaren Bauwerte je
Kubikmeter Brutto-Rauminhalt

Bezugsjahr 2005 = 100 v.H.
Art der baulichen Anlage anrechenbare

Bauwerte
in Euro/m3

1. Wohngebäude 98
2. Wochenendhäuser 86
3. Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen 132
4. Schulen 125
5. Kindertageseinrichtungen 112
6. Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten 112
7. Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten 130
8. Krankenhäuser 146
9. Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht unter Nrn. 11

und 12, Theater, Kinos 112
10. Hallenbäder 121
11. eingeschossige, hallenartige Gebäude mit nicht mehr als 30 000 m3 Brutto-

Rauminhalt, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in
einfachen Rahmen- oder Stiel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen
und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht unter Nr. 19

11.1 bis 2 500 m3 Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer*1) 48
sonstige Bauart 40

11.2 der 2 500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5 000 m3

Bauart schwer*1) 40
sonstige Bauart 33

1) § 38 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 und 4 aufgeh. mWv 30.4.2013 durch G v. 8.4.2013 (GVBl.
S. 174); Abs. 1 geänd. mWv 1.9.2018 durch V v. 7.8.2018 (GVBl. S. 694).

2) Anlage 1 geänd. mWv 1.11.2009 durch V v. 22.10.2009 (GVBl. S. 542).

Prüfsachverständigenverordnung § 38, Anl. 1 PrüfVBau 9
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Art der baulichen Anlage anrechenbare
Bauwerte
in Euro/m3

11.3 der 5 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 30 000 m3

Bauart schwer*1) 33
sonstige Bauart 26

12. konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 74
13. konstruktiv andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 66
14. mehrgeschossige Verkaufsstätten
14.1 bis 30 000 m3 Brutto-Rauminhalt 100
14.2 der 30 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 60 000 m3 81
14.3 der 60 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 70
15. mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude
15.1 bis 30 000 m3 Brutto-Rauminhalt 87
15.2 der 30 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 60 000 m3 70
15.3 der 60 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 60
16. eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 72
17. mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 87
18. Tiefgaragen 134
19. Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähn-

liche Gebäude
35

20. Gewächshäuser
20.1 bis 1 500 m3 Brutto-Rauminhalt 26
20.2 der 1 500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 15

*1) Amtl. Anm.: Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden.

Zuschläge auf die anrechenbaren Bauwerte:
– bei Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen oder beim Nachweis nach lfd.

Nr. 2.2.1 (DIN 1053-1, Abschnitt 7) der Liste der Technischen Baubestimmun-
gen 5 v.H.

– mit Hochhäusern vergleichbar hohe Gebäude 10 v.H.
– bei Geschossdecken außer bei den Nrn. 16 bis 18, die mit Gabelstaplern,

Schwerlastwagen oder Schienenfahrzeugen befahren werden, für die betreffen-
den Geschosse 10 v.H.

– bei Hallenbauten mit Kränen, bei denen der Standsicherheitsnachweis für die
Kranbahnen geprüft werden muss, für den von den Kranbahnen erfassten Hallen-
bereich, vervielfacht mit der Indexzahl nach § 29 Abs. 1 39 €/m2

Sonstiges:
– Für die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN 277-1: 2005-02 maß-

gebend.
– Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen

mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Gründungen,
wie Pfahlgründungen, Schlitzwände, sind getrennt zu ermitteln und den
anrechenbaren Bauwerten hinzuzurechnen. Bei Flächengründungen, für die
rechnerische Nachweise zu prüfen sind (z.B. bei elastisch gebetteten Sohl-
platten), sind je Quadratmeter Sohlplatte 2,00 m3 abzüglich dem Volumen-
anteil der Sohlplatte je Quadratmeter zum Brutto-Rauminhalt hinzuzurech-
nen, höchstens jedoch 1,50 m3 je Quadratmeter Sohlplatte.

– Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung ist, soweit Nutzungsarten nicht nur
Nebenzwecken dienen, für die Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte die
offensichtlich überwiegende Nutzung maßgebend. Liegt ein offensichtliches
Überwiegen einer Nutzung nicht vor, sind für die Gebäudeteile mit verschie-
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